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Geleitwort
Glücksspiele haben eine lange Tradition. Die Aussicht, mit Spielen 
und Wetten Geld zu gewinnen, fasziniert die Menschen seit alters. Das 
Angebot an Glücksspielen ist heute gross und vielfältig. Im Jahr 2009 
wurde in der Schweiz allein mit Lotterien ein Bruttospielertrag von 899 
Millionen Franken erzielt. 

Glücksspiele haben aber auch ihre Schattenseiten. Vermehrt sehen 
wir uns mit sozialschädlichen Auswirkungen konfrontiert, da nicht al-
len Menschen der verantwortungsvolle Umgang mit den angebotenen 
Spielen gelingt. Zunehmend werden fürs Glücksspiel die neuen Medien 
wie Internet und Mobiltelefonie genutzt, welche den unkontrollierten 
Zugang zum Geldspiel vereinfachen. Die Sicherheitsdirektion hat die 
Entwicklung erkannt und das Institut für Sozial- und Präventivmedizin 
der Universität Zürich (ISPM) damit beauftragt, ein Konzept zur Präven-
tion und Behandlung von Lotteriespielsucht auszuarbeiten. 

Das nun vorliegende Konzept sieht die Schaffung einer Fachstelle mit 
je einer Abteilung für Prävention und Behandlung vor, die unter der  
Trägerschaft der Schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix steht. Die 
Prävention erfasst das problematische Glücksspielverhalten von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen. Bei der Behandlung von Spiel-
süchtigen und ihren Angehörigen liegt der Schwerpunkt auf nieder-
schwelligen Angeboten, da Spielsüchtige in der Regel nur schwer zu 
bewegen sind, psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe anzunehmen. 
Die Fachleute der Stiftung Radix sind in die bestehende Zürcher Präven-
tions- und Therapielandschaft eingebunden und bieten damit Gewähr 
für eine bestmögliche Nutzung von Synergien, wo solche vorhanden 
sind. 

Die finanziellen Mittel zur Umsetzung des Konzepts kommen aus der 
Spielsuchtabgabe der Swisslos Interkantonale Landeslotterie, die diese 
den Kantonen jährlich zu entrichten hat. Damit leistet auch die Lotterie-
gesellschaft einen wichtigen Beitrag an Prävention und Behandlung von 
Spielsüchtigen. 

Der Regierungsrat hat das Konzept am 12. Januar 2011 genehmigt und 
die Sicherheitsdirektion zusammen mit dem ISPM mit der Umsetzung 
beauftragt. Die Leistungsverträge sind inzwischen unterzeichnet, so 
dass das Zentrum seine neue Aufgabe wahrnehmen kann. 

Dr. Hans Hollenstein März 2011
Regierungspräsident
Kanton Zürich
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Vorwort
Nachdem in einer interkantonalen Vereinbarung, welcher auch der Kan-
ton Zürich beigetreten war, Mittel für die Bekämpfung der Lotteriespiel-
sucht zur Verfügung gestellt worden waren, fragte die Sicherheitsdirek-
tion des Kantons Zürich das Institut für Sozial- und Präventivmedizin 
der Universität Zürich (ISPM) an, ob es bereit wäre, die Konzept- und 
Koordinationsaufgaben, die mit der Planung, Eröffnung und Führung 
einer entsprechenden Fachstelle verbunden sind, zu übernehmen. Das 
ISPM erklärte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, da es zum 
einen gemäss Regierungsratsbeschluss ohnehin für die Koordination 
der Suchtprävention zuständig ist und zum anderen über punktuelle Er-
fahrungen mit Spielsucht verfügt. 

In der Beantwortung der Anfrage ging das ISPM davon aus, dass es 
die Fachstelle nicht selber führen würde und dass es zentral ist, die 
präventive Arbeit getrennt von der Behandlung/Beratung umzusetzen, 
wie dies u. a. schon im Konzept für Regionale Suchtpräventionsstellen 
1994 begründet worden ist. Es wies schon damals darauf hin, dass mit 
der Schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix einerseits eine Institu-
tion im Kanton vorhanden ist, die sich gut als Träger für den suchtprä-
ventiven Teil der Arbeit eignet, anderseits ging es davon aus, dass die 
beraterisch-psychotherapeutische Arbeit von der Offenen Tür Zürich 
übernommen werden könnte, welche über fachlich anerkannte Mitar-
beitende mit entsprechenden spezialisierten Erfahrungen verfügte. Das 
ISPM nahm mit beiden Organisationen im Hinblick auf eine Koopera-
tion Kontakt auf.

Anfänglich waren beide Organisationen bereit, die ihnen zugedachte 
Rolle als Träger einer entsprechenden Stelle zu übernehmen, wofür sie 
ohnehin prädestiniert erschienen. Allerdings zeigte sich im Frühjahr 
2009, dass die Offene Tür Zürich ihre psychosoziale Beratungsstelle auf 
Grund struktureller Umdispositionen und finanzieller Notlage nicht aus-
bauen konnte, sondern aufgeben musste. Für das Projekt einer Bera-
tungs- und Therapiestelle für Spielsüchtige musste folglich eine neue 
Trägerschaft gefunden werden. Da Radix damals ohnehin im Begriff 
war, im Bereich der Suchtarbeit mit der Übernahme der Trägerschaft 
von Infodrog neben der suchtpräventiven Arbeit auch die Standbeine 
der Suchttherapie und Schadensminderung auszubauen, lag es nahe 
zu prüfen, ob Radix auch die Trägerschaft für die Beratungs- und Thera-
piestelle übernehmen könnte. Weil die drei Mitarbeitenden der Offenen 
Tür Zürich – zwei von ihnen zeichnen als Autoren der vorliegenden Ar-
beit – zwischenzeitlich nicht mehr für diese Organisation arbeiteten (die 
Offene Tür hatte sich korrekt und mit Goodwill für das neue Projekt von 
ihnen getrennt), lag es nahe, sie im Hinblick auf eine spätere Anstellung 
mit Radix in Kontakt zu bringen. Es erwies sich rasch, dass eine solche 
Zusammenarbeit möglich sein würde. 

Im Sommer 2009 schloss das ISPM mit Radix einen Leistungsvertrag 
ab mit dem Ziel, ein Konzept für ein Zentrum zur Bekämpfung der Spiel-
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sucht zu erstellen, welches aus zwei Abteilungen bestehen sollte: eine für 
die Suchtprävention sowie eine für die Beratung und Therapie der Spiel-
sucht. Das Ergebnis dieses Vertrages halten Sie nun in Ihren Händen.

Die drei Autoren verfassten das Konzept in der zweiten Jahreshälfte 2009 
unter Mitarbeit von Rainer Frei (Geschäftsführer von Radix) und Peter 
Schärer (Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion). Der Schreibende 
begleitete als Vertreter des auftraggebenden ISPM die Arbeiten engma-
schig und versuchte seine Erfahrungen mit Konzepterstellungen auch in 
diesen Suchprozess einzubringen. Die erste Jahreshälfte 2010 diente der 
Verfeinerung des Konzeptes. Für ihre wertvollen Kommentare zum Text 
gebührt vorab Frau Dr. Margret Rihs-Middel, Villars-sur-Glâne, ein gros-
ser Dank. Eine ausgereifte Fassung des Konzeptes wurde im Juni 2010 
der Sicherheitsdirektion Kanton Zürich vorgelegt. Die Schlussredaktion 
erfolgte Anfang 2011. Für den vorliegenden Text sind allein die Autoren 
verantwortlich. Aus Gründen der Lesbarkeit und in Anbetracht dessen, 
dass vier von fünf Glücksspielsüchtigen männlichen Geschlechts sind, 
wird im folgenden nur die männliche Form gebraucht. Frauen sind aber 
mit gemeint.

Es war von Anfang an klar, dass eine Bestandesaufnahme über ähnliche 
Institutionen versucht werden sollte. Zudem mussten die spärlichen epi-
demiologischen Daten zur Lotteriespielsucht in der Schweiz gesichtet 
werden. Natürlich sollte letztlich ein Grobkonzept für die Funktionsweise 
der Zürcher Präventions- und der Beratungsstelle sowie für die Koordi-
nation zwischen beiden Stellen erstellt werden. Das vorliegende Kon-
zept musste auch in die Zürcher Präventions- und Therapielandschaft 
eingepasst werden. Die Arbeit konnte nur dank dem Engagement der 
drei Autoren verfasst werden, die auch die Ungewissheiten auf sich nah-
men, die mit dem Suchprozess verbunden waren. 

Das Konzept gibt nicht auf alle Fragen Antworten. Es bietet aber die not-
wendigen Grundlagen, um unter Schaffung möglichst vieler Synergien 
ein Zentrum zur Bekämpfung der Spielsucht zu eröffnen. Weitergehen-
de Vorgaben, die anhand der Praxis zu erarbeiten sein werden, können 
erst die im Laufe der ersten Arbeitsphase entstehenden Feinkonzepte 
definieren.

Roland Stähli, lic.phil. März 2011
Beauftragter des Kantons Zürich für
Prävention u. Gesundheitsförderung
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1. Grundlagen, Allgemeines 
1.1 Rechtliche Grundlagen 

Gemäss Art. 106 Abs. 1 BV1 ist die Gesetzgebung über Glücksspiele und Lotterien Sache des Bun-
des. Der Gesetzgeber hat die Materie in zwei separaten Erlassen geregelt, dem Spielbankengesetz2 
und dem Lotteriegesetz3. Während für Spielbanken ausschliesslich der Bund zuständig ist, wird der 
Lotteriebereich den Kantonen zugewiesen. Die Kantone können für Lotterien, die einem gemeinnützi-
gen oder wohltätigen Zweck dienen, Bewilligungen erteilen (Art. 5 Lotteriegesetz).  

Am 7. Januar 2005 beschlossen die Kantone die Interkantonale Vereinbarung über die Aufsicht sowie 
die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten 
Lotterien und Wetten (nachfolgend: Vereinbarung). Ziel der Vereinbarung war im Wesentlichen die 
Zentralisierung der Bewilligungsverfahren und der Aufsicht von Grosslotterien, wie sie von den Lotte-
riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande angeboten werden, sowie die Verbesserung der 
Transparenz und der Gewaltenteilung bei der Ertragsverteilung durch die Kantone.  

Nachdem das Lotteriegesetz – im Gegensatz zum Spielbankengesetz – keine ausdrücklichen Be-
stimmungen über Spielsuchtkonzept oder Massnahmen zur Spielsuchtbekämpfung enthält, sollte mit 
der Vereinbarung auch die Suchtbekämpfung und -prävention im Lotteriebereich verstärkt werden. Die 
Vereinbarung sieht deshalb Massnahmen vor, um sozialschädlichen Auswirkungen von Lotterien und 
Wetten entgegenzuwirken und sichert deren Finanzierung:  

• Verpflichtung der Bewilligungsinstanz, vor der Erteilung einer Bewilligung das Suchtpotenzial eines 
Lotteriespiels abzuklären und nötigenfalls mit Bedingungen und Auflagen übermässigem Spielen 
vorzubeugen (Art. 17 Abs. 1 Vereinbarung), 

• Verpflichtung der Lotteriegesellschaften, den Kantonen eine Abgabe von 0,5 Prozent der in ihren 
Kantonsgebieten mit den einzelnen Spielen erzielten Bruttospielerträgen zu leisten (Art. 18 Abs. 1 
Vereinbarung), 

• Verpflichtung der Kantone, diese Abgabe zur Prävention und Spielsuchtbekämpfung einzusetzen 
(Art. 18 Abs. 2 Vereinbarung), 

• Verpflichtung der Lotteriegesellschaften für ihre Produkte in nicht aufdringlicher Art zu werben  
(Art. 19 Vereinbarung).  

Der Kanton Zürich ist wie alle anderen Kantone dieser Vereinbarung beigetreten4. Die Vereinbarung 
ist seit 1. Juli 2006 in Kraft. Damit erhält der Kanton Zürich einen Anteil der in Art. 18 der Verein-
barung statuierten Spielsuchtabgabe und ist zur zweckgebundenen Verwendung desselben verpflich-
tet. Zuständig für den Lotteriebereich innerhalb des Kantons ist die Sicherheitsdirektion (§ 38 Abs. 1 
OG RR5 i. Verb. mit § 58 Abs. 1 und Anhang 1 VOG RR6). Dieser Zuständigkeitsregelung entspre-
chend obliegt der Sicherheitsdirektion auch die zweckgebundene Verwendung der dem Kanton zu-
fliessenden Mittel aus der Spielsuchtabgabe der Swisslos. 

                                            
1 Bundesverfassung vom 18. April 1999; SR 101 
2 BG vom 18. Dezember 1998 über Spielbanken und Glücksspiele; SR 935.52 
3 BG vom 8. Juni 1923 betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten; SR 935.51 
4 Gesetz vom 6. Februar 2006 über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung vom 7. Januar 2005 über die 

Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchge-
führten Lotterien und Wetten; LS 553.3 

5 Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und die kantonale Verwaltung vom 2. Juni 2005; LS 172.1 
6 Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und die kantonale Verwaltung vom 18. Juli 2007; LS 

172.11 
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4. Organisation der Prävention und Behandlung 
4.1 Organisationsform 

Zur Prävention und Behandlung von Glücksspielsucht im Kanton Zürich wird ein Zentrum vorgeschla-
gen, das über spezifische Kompetenzen bezüglich Glücksspielsucht, insbesondere Lotteriespielsucht 
verfügt.  

Ausgehend vom Konzept der kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention (ISPM, 1999), wo-
nach eine Trennung von Prävention und Behandlung vorzusehen ist (siehe ausführliche Begründung 
im Konzept zur Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regionen des Kantons Zürich, ISPM, 
1994), ist im Kanton Zürich ein Zentrum mit zwei Abteilungen zu schaffen: eine Abteilung zur Präven-
tion und eine Abteilung zur Behandlung von Glücksspielsucht, insbesondere Lotteriespielsucht. 

Aus pragmatischen Gründen und um Synergien zu nutzen, arbeiten die Abteilungen Prävention und 
Behandlung unter einem gemeinsamen Träger eigenständig nach den jeweiligen Zielsetzungen. Über 
die Schwerpunkte der inhaltlichen Arbeit beider Abteilungen findet ein regelmässiger Fachaustausch 
statt. Der Bereich Sekundärprävention ist eine gemeinsame Aufgabe beider Abteilungen. 

Ziel ist es, eine schlanke und effiziente Struktur zur Verfügung zu stellen, sodass ein günstiges Kos-
ten-Nutzen Verhältnis entsteht. 

Abb. 3: Organigramm  
 

  Auftraggeber  
(ISPM) 

    

  Trägerschaft  
(Stiftung, Verein, z.B. Radix) 
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Zentrum 
 

 
 Präventionsstelle  

für Glücksspielsucht 
Behandlungsstelle  

für Glücksspielsucht  

 
 
Als Trägerschaft kommt ein Verein oder eine Stiftung in Frage. Wünschenswert erscheint eine gut ver-
netzte Trägerschaft, die über Know How im Management von Nonprofit-Organisationen verfügt, im 
Bereich Suchthilfe und/oder Suchtprävention im Kanton Zürich etabliert ist und als zuverlässiger Part-
ner für den Auftraggeber in Frage kommt. Vorgeschlagen als Träger wird die gemeinnützige Stiftung 
Radix (www.radix.ch), die sich seit 1972 für Gesundheitsförderung und Prävention einsetzt. Radix 
bietet sich als Trägerschaft auch deshalb an, weil diese Stiftung schon heute Träger einer kantonsweit 
tätigen Fachstelle für Suchtprävention (InfoDoc) ist und zudem die Trägerschaft von infodrog bildet. 
Infodrog ist die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) eingesetzte Koordinations- und Fachstelle 
Sucht. Ihre Aktivitäten konzentrieren sich auf die drogenpolitischen Säulen Therapie und Schadens-
minderung. Damit können Synergien genutzt werden. 

Für Qualitätssicherung, Entwicklung und Reflexion wird ein Fachbeirat aus drei bis sechs Personen 
gebildet, der sich sowohl aus Vertretern der Bereiche Prävention als auch der Behandlung zusam-
mensetzt. Der Fachbeirat trifft sich zwei bis viermal pro Jahr je nach Entwicklungsbedarf des Projekts 
und wird aus Personen gebildet, die im Bereich Prävention und Behandlung von Glücksspiel-, Verhal-
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